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Oberlandesgericht Dresden

Aktenzeichen: 11W31A15
Landgericht Leipzig, 05 O 3137/13
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h Sach€n

- Gläutq sin und Beschwerdegegnerin -

Prozessbevollm äehligte:

R*ch Rechtsanrflälte, An der Aster 6, 20G)g l-hmburg, Gz.: 1$000.2455

9€en

- Schuldnerin und Beschwerdeftihrerin -

wegen eirstweiliger Verfügurg
hier: Besctverde

hat der 14. Zvilsenat des Oberlandesgefichts Dresden durch

VorsiEendefl Richtor am Oberlandesgerichtl
Richter am Oberlandegericttl[
Richter am tandgericfrtl

ohne mündliche Verhandlurp am 08.06.2015

Prozessbevoümäctttigte'
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4.

beschlccon:

Die Beschwerde der SchuHnerin gegßn den Beschhrss des Landgenchts I ipzig r,/orn
05.02.2015, Az.5 O 3137/13, wird zurückgarriesen.

Die Ko€ten des BeschwerGrarhhrem tsägrt die Schuldrcrin.

Der Wert d€s Beschwerdeverhhrens wird auf bis zu 6.000,00 € Gstgesetzt

Die Rechbbeschwerde wird nicht zug€lassen.

Gründe:

Die nach SS 793, 567 Abs. 1 Nr. 1, s69 po zulässige sotrige Beschwerde der schuldnerin

ist nicht begründe{, S 890 ZPo. ä Recht trat das Landgericht weg€n der bearstancteten TiteF

\€rstäße ein ordnungsgeld in F{<ihe von 5.000,00 € verhängt. Ai die zufeltenden Arsflihrun-
gen des Landgerichts im angebchtenen Beschluss, die den A€.ifien der Beschwerde stiand-

halten, wird vefwiesen. & erg€inzen bleibt Folgendes:

't. Die im Beschwerdeverhhren nicht beanstandete intemationale zrstärdigkeit der deut-

schen Gerichte ergibt sich im streitfall aus AIt. s lü. 3l-ugan+übereinlommen, durch

clas die schweiz und )eubchland gebunden sind, i.V.m. s s90 po. Die NhßsEbe des

Art. 5 Nr. 3 Bn]sselt-Vo (vgt. EueH, GRUR 2012, 654 Rn. 19 _ Winterstei]er/

Prodrcb4u) sind zur Alsl€ung von Art. 5 l.&. 3 LuganGübereinkommen er*spre-
chend heranzuziehen, so d6s der ort der verwirldichw€ ctes schadenserfolges im In-

land maf3geblich bt. Nicht maßgeblich sind hirqegen Ad. 3s tr Lugarn-übereinkom-

men oder A.t. 39 tr. EuG\AO n.F., wdl die FesbeEung \on Ordnungsgeld noch eine

Vorshrfe für die lon diesen vorschrifien erfsste ävangsvolbreckung darstdft. Art. 49

LuganoÜbereinkommen urd Art. s5 EuGWo machen deuüich, dass dn zrvangsgeld

im vollstreckungsstaat nur wllsbeckbar ist, wenn die Fkihe durch die @ichte des ur-
sprungsstaab endgültig festgesetrt worden ist. Dies erfolgt hier erst durch die ange
griffene EntschekJung.

Die Vollzielrungsfrist nach S 929 Abs. 2 Zpo ist gerrahrt. bt der Titelschutdner wie hier

im Arsland ansässig, so rdcht hierzu aus, dass der Gläutiger innerhalb der Frist den
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Anhag auf Aslandszustellung trd Gericht dnrdcht (hier am 19.11.2013,81. 27 dA) und

die tatsächliche Zrstdlung iedenfalls demnächst i.S.v. S 167 ZPO (hier am 30.12.2013,

Bl. 33 dA) erfolgt.

Mt Unbrlassungswrftgung vorn 14.11.2013 wurde der Schuldnerin v€rboten, es Drit-

ten zu ermög$chen, das iltrsikalbum

am

der

Ii*soamt oder die darauf enüraltenen Tonaufirahmen öffenüich zugärglich

zu machen, wie wterder URL ryg€schehen.

Flergegen hat db Schuldnerin verstofSen, weil über die bdden Unfs n@:ll
am 0:1.02.2014 und

25.42.m14 die 20 TonaufrEhmen des voöezeichn€ten Abums

Schuldnerin abnrbar waren.

Dlenst

Ohne Erfdg wendd die Schuldnerin mit der Sesctrwerde dn, sie habe die öfienüiche

Zrgänglichmachung der wrhhrersgegensütndlichen Unks mit Nbhtwissen bestreiten

dürfen. Der hhalt der Server der B€Heten ist ohne wdteres Gegenstard ihrer Wahr-

nehmung, so d*s insorvdt ein Bestrdten mit lrüchtwissen unzul&sQ ist, $ 138 Abs. 4

PO (Wl. BGH GRUR 2013, 1m0 Rn. 26 - Fil+Flo€tingFDienst). Ein weitergehencles

Bestrdten mit Nichtwisse. hat da Landgericht entgegen der Afiassung der Schuldne-

rin nicht angenommen. Vrdmehr hat es das Besfdten der Schuldnerin, dass die Links

in Sammlurgen veroffienüicht worden seien, ab nicht hinreichend substantii€rt bewer-

tet D€r BGH (aao) hat es sogar als ausreichenden Berrrreis erachtet, wenn unter Anga-

be der im hernet veröfienüichten Links zwn Server da Beklagten die jaleiligen

Screenshob, auf denen der konk€*e DcnÄrnload'/organg zu erkennen bl, \/orgelegt sind.

Dern hat die Gfilub(prin hier insbesondere mit Schrifisa? var.'25..1.n14 S.2-5, ge

ntigt Entgegen der Arfrassung der Schuklnerin gih dies nicht nur ftir den Verstoß r/om

03.02.2014, sordern arrch für denjenigen \rorn 25.02.2014 (S. 5 dieses Schrißatres).

Mt dem Einvand, auf der Link-Sammlung Sdte 320kjn sei die URL in der Broüserlei-

ste nicht zu erkennen und deshalb nicht mit der URI der nachfolgend auQerufenen

Sdte zu vergleichen, seut sich die Schuldnerin nicht ausreichend mit den vorgelegten

Atbgg| G 8, G-ll und G 4, S. 1-3 sorvie G 6, S.2, G 12 und G 5 auseinander. Selbst

wenn h der Einblendung im Schräsatr ro.n 25.11.2014 die Brorvsedetste f€hlt, stellt

das Abstdlen der SchuHnedn auf dne lückenhafte Dokumentation kein hinreichend

substantiierbs Besfeiten der mit Screenshob in den Anlagen bd€ten Downloadwr-
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gär€e dar. Arch hat die schuldnerh nicht in Abrede gest€ll. dass mittds l.lörvergleic.

die über die Linrs örubaren D"teaen diefragrbf.n Aftdrcrgr enhidbn. DerI
JUnf musste hiezu nicht airf der Lir{GammlungsselE od€. d€r linkcrypterseite er-

kennbar wiedergegteben sdn.

4. Die schuldnerin dringt auch nicht mit ihrern Eirnvand durch, ihr oblägen keine greste{7er-

ten Püfiflichten. sdbst wenn dies der Fall wäre, hatte sie doch als Dienstrnbbter, der

von l*Jtern berefuestelfte hformatronen speicfrert, die nach r/emünfillem Ermessen
rr'on ihr zu swartende und in innefstaaüichen Rechtsrorschrifien niedergelegte sorg
faltspflicht anzurenden, um bestimmte Arten rechbwidriger Tätigkeiten aufzudecken

und zu verhindern (EMägurEsgrund zE der Richüinie 2ooot3i/Ec; EuGH, GRUR 201 ,1.

1025 Rn. 1(X| - L'oreayeBay; BGI-Z 191, 19 Rn. 22 - Sti@arfüm). Die schuHnerin trifft

als gewerbliche sharehosting-Arbieterin im Hinblick auf beslimmte geschiiüte werke
jedenfalls eine anlassbezogene prüfrfricht, nachdem sie auf eine kta.e Rechts\€rlet-

zung in Bezug auf di€ konketen werke hingeu/iesen worden ist (wü. BGI-Z 194, 339

Rn. 28 - Aone in the Dark). sorche zumutbren priif- bzw. verhaltenspfiichten hat die
Schuldnerin verte6.

hr wurde per E-fuhir vorn 2s.09.2013 und mit schreiben wrn 27.09.20.t3 angezeigt,

dass die sreitgegenständlichen lfusiKitd über die von ihr betri€bene Intemebeite unter

den genannten uRLs rechbvedeEend iifienüich zr.rgänglich gernacht wurden. Die ver-

fahrensgegenständlichen Arfnahmen waren gleichwohl weiterhin, so am 31.10.2013,

rom Dienstf abrufrar. Die Schuldnerin wurde hierüber mit anwalüichem

Abmahnschreiben vom 31.10.2013 (Ast 3) inbrmiert. r',lacMern dne sbabsivehrte un-
teiassungserklärung nicht abgegeb". wurde, edieß auf Arrag der Gräubberin das

Landgericht Leipzig hierzu die Verbobverftigung rom 14.11.2013 (Bt. 23 fi. dA). Die
schuldnerin wa spätestens sdt dern Abmahnschreiben vorn 31.10.2013 nicht nur da-
zu verpflichtet das konkete AEebot unrrezügrich zu spefren, sondern ha$e auch Vor-

sorge zu treffen, dass es möglichst nicht zu wdteren gleichadlpn RechbrierleEurgen
kam (vgl BGH' GRUR 2011, 103s Rn. 39 - Stiftparrilm). Greict*/ohr waren die lvrsik-
auknhmen noch nach dern Abmahnschreiben, das die prüfungspflicht der schurdnerin
begriindete, am 03.02.2014 und 2s.e2.20'14 auf servenr der schuldnerin abrubar. Für

diese später aufgerleckEn Rechtsverletsungen haftet die schuldnerin als störer, weil

sie nach dern Hinrryeis vom 31.10.2013 utrd der verbots\erfügu:rg nicht alles ihr tech.
nisch und wirbchafrich ämutbare getan hat, um wdtere gleichartige RechtsrerleEun-
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o.

g€n auf ihren servern zu 
'efhirdem. 

sorche greichartigen Rechts\rerreEungen sind
nicht nur Atgebote, die das z€ärErichmachen dessdben r\fusir€rbums durch denser-
b€n l'lrEer bdreffen. Vrdmetrr musste es die schurdnerin auch ohne gesteigerte pni-
fungspfichten im Rahmen des technisch und wirbchafrich zrmutbaren nicht nur ver-
hindern, dass der fik die angezdgrte Varetrung verantwortiche Nuber, sondern auch
dass andere |'tuäer über ihre server das ihr konkret benannte ufieberrechüich ge
schifüte ifusikalhrm Dritten anbieten (wr. BGFrz 194, 339 Rn. 32 - Aone in the Dark).

Diese Prüfungspfficht hat die Schurdnerin dadurch verrett, dass sie den von ihr verge
benen Account-D de RechbverreLers 

"catweazre' nicht dazu ve*endet hat, das
NuEerkonto zu sperren. Die schuHnerin trägt sdbst ror, dass sie zu den rechßwidrig
veröffen$ichten Links die jaleirigen Nutreraccounts 

",t fermittert und die-
se bei gravierenden Verstößen bereits mit der ersten a^riderhardrung, ansonsten spä-
testens bd einern wiederhotten Verstoß kische. Es ist aber weder dargetian noch an-
sonsten ersichüich, dass nicht - wie die Gräubigerin e darregt - bei Ergreifen dieser
fVbßnahmen die weiteren Verstöf3e unteölieben wären. Die schurdnerin kann die zur
Lrirschung g€mddeten Links einern bestimmten NuEerkontrc zuordnen, von dem aus
die Datei, zu der der rechbverle?ende Link füh.t, hochgeraden wurde. Die schurdnerin
kannte die rechtsverleEenden Links aufgrund der Abmahnung \om 31.10.2013. sie
waren auch aufgrund der ,Abuse'-rtbrdung der proiredia GmbH vom 31.10.2013 zur
Löschung gerneldet worden. Arf wunsch teirt die schurdnerin die ars rechbverreuend
gemddeten Links dem Nuzer mit (G 32). Dann hätte die schurdnerin die zugehörigen

Accourtt-lDs spsren müssen.

Hätte sie Dov\rnloadangebote zu dem rrerfahrensgegenständlichen lrfusikalbum ohnehin

bei der Durchsuchung \rcn LinksammlurEen gefunden, wäre es auch nicht zu den ge_

dgten verstößen gekommen. Arf den EinsaE von Filtersoflrivare kolnmt es demnactF
nicht mehr an.

Die rcm Landg€richt zufeffend bernessene ltihe des ordnungsgreldes greift die Be.
schwerde nicht an.

Die Kostenentscheidung beruht auf gg g9i s. 3, 97 Abs. 1 po. Die wertfestsetzung
hat $$ 3 DO, 47 Abs. 1 S. 1 GKG zur Grundlage. lvlaßgebend filr die Bern6sung des
sbeitwerts in Verfahren der vollstreckung eines Lkrterlassungstitels ist das Inleresse
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des Gäöigea an dor Eravir$ng, das reg€r.n*rig ab gnrdiler dee skeitr,verb des \
Edamhbverhtuers (hier 25.0(X),00 e bercsser wtd (rd. Fle*rbh in: [i.6idak, \
ZPO, S 3 Rz. 32 Stictrwort Ordnmgs-, Arzgsmih|rßrf*rl'ü. Grtinde ffr die Zias-
sung der Rechbbeschrcrde bestdrcn nictrt {vgl. g 574 Äbs. 3 i.V.m. Äb6. 2 ZpO).

Jr-rstizbeschälilb
als t klendsbeamtin der
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